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Dienstjubiläum

Annweiler. Markus Doll war von
1984 bis 1996 bei der Firma
Gummi-Mayer und von 1996 bis
2000 bei der Wintershall AG in
Landau als Betriebsschlosser tä-
tig. Am 1. Januar 2001 folgte der
Wechsel zu den Verbandsge-
meindewerken Annweiler am Tri-
fels. Von August 2010 bis Juni
2012 absolvierte er eine zweijäh-
rige Ausbildung zur Fachkraft für
Abwassertechnik als Seitenein-
steiger, von Februar 2013 bis Ja-
nuar 2015 eine Ausbildung zum
Geprüften Abwassermeister. Am
1. August 2020 wurde er zum Ab-
wassermeister der VG-Werke be-
stellt. In dieser Funktion ist er
seither tätig.

Dieses Jahr begeht Markus
Doll sein 25-jähriges Dienstjubi-
läum.

Bürgermeister Christian Burk-
hart gratulierte dem Jubilar im
Namen der Verbandsgemeinde
Annweiler am Trifels ganz herz-
lich und sagte: „Als Quereinstei-
ger haben Sie sich konsequent
bis zur Leitung unserer Kläranla-
ge qualifiziert, das ist eine echte
Leistung. Sie führen diese tech-
nisch anspruchsvolle Anlage mit
Kompetenz und Umsicht und
bringen gemeinsam mit Ihrem
Team immer wieder innovative
Ideen ein. Dafür meinen herzli-
chen Dank und große Anerken-
nung.“ |vgv

25 Jahre bei den VG-Werken

Dynamische Stromtarife

Annweiler. Strom nutzen, wenn
er besonders günstig ist – genau
das versprechen dynamische
Stromtarife. Der Strompreis rich-
tet sich dabei nach den aktuellen
Preisen an der Strombörse und
kann sich (viertel-)stündlich än-
dern. Ist viel Strom aus Wind- und
Solaranlagen verfügbar sinkt der
Preis – manchmal deutlich unter
das Niveau klassischer Tarife.
Verbraucher können davon profi-
tieren, wenn sie in der Lage sind,
ihren Stromverbrauch in günstige
Stunden zu verlagern, etwa beim
Laden eines Elektroautos oder
beim Betrieb von Waschmaschi-
ne, Geschirrspüler oder Wärme-
pumpe. Auch bei dynamischen
Tarifen bleiben Netzentgelte,
Steuern und andere Preisbe-

standteile bestehen – und bei ho-
her Nachfrage können die Strom-
preise zeitweise deutlich steigen.
Wer seinen Verbrauch kaum ver-
schieben kann oder Wert auf sta-
bile Preise legt, fährt mit einem
klassischen Tarif oft besser.

Am Mittwoch, 29. April, 18 Uhr
findet das kostenlose Web-Semi-
nar „Dynamische Stromtarife –
verstehen und nutzen“ statt. Der
Energieberater Bernhard Andre
erklärt, wie diese Tarife funktio-
nieren, welche Voraussetzungen
für eine sinnvolle Nutzung erfüllt
sein müssen und welche Rolle
Energiemanagementsysteme
spielen können. Interessierte
können sich anmelden unter:
https://www.verbraucherzent-
rale-rlp.de/webseminare-rlp.

Energietipp der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz

Weitere Informationen und
Tipps zum Thema geben die Ener-
gieberater der Verbraucherzent-
rale Rheinland-Pfalz (www.ener-
gieberatung-rlp.de) in ihren re-
gelmäßigen kostenlosen Bera-
tungsgesprächen im Rathaus der
Verbandsgemeinde Annweiler
am Trifels.

Die nächste Sprechstunde fin-
det am Freitag, 24. April 2026
von 9 bis 12 Uhr statt. Anmel-
dung unter Tel. 06346 301-147
oder 0800 6075600 oder per
Mail: energie@vz-rlp.de. | vgv

QR-Code scan-
nen, um zur An-
meldung des
Web-Seminars zu
gelangen.Touristinformation

Annweiler. Aufgrund einer in-
ternen Fortbildungsmaßnahme
bleibt das Büro für Tourismus in
Annweiler am Trifels am Diens-
tag, 14. April 2026, nachmittags
geschlossen.

Für Besucherinnen und Besu-
cher steht das digitale Infotermi-
nal vor der Tourist-Information
mit Wander- und Radeltipps, Ver-
anstaltungshinweisen sowie Ein-
kehr- und Übernachtungsmög-
lichkeiten zur Verfügung. Infor-
mationsmaterial ist außerdem im
Museum unterm Trifels zwischen

Am 14. April nachmittags geschlossen

13 und 17 Uhr erhältlich. Ansons-
ten gelten die gewohnten Öff-
nungszeiten: Montag bis Freitag
von 9 bis 12 Uhr sowie Montag
bis Donnerstag von 14 bis 16
Uhr. |red

Weitere Informationen

Büro für Tourismus
Am Meßplatz 1,
76855 Annweiler am Trifels
Telefonisch unter 06346-2200
www.trifelsland.de
E-Mail: info@trifelsland.de

Info der Verwaltung

Annweiler. Seit 2025 war die
Verwaltung aus organisatori-
schen Gründen dienstagnach-
mittags telefonisch nicht erreich-
bar.

Die Evaluation hat aber ge-
zeigt, dass das zentrale Ziel der
Regelung, für das Verwaltungs-
personal einen verlässlichen und
ungestörten Arbeitszeitkorridor
zu schaffen, in der Praxis nicht
erreicht werden konnte.

Änderung der telefonischen Erreichbarkeit
Der gewünschte Effekt blieb

damit aus.
Darüber hinaus zeigte sich,

dass die externe Nichterreich-
barkeit in dringenden Fällen, ins-
besondere für Polizei und Außen-
dienst des Ordnungsamts, zu
praktischen Problemen geführt
hat, die nicht verantwortbar sind.
Deshalb wird die Regelung ab
Freitag, 10. April 2026 aufgeho-
ben, sodass die Verwaltung dann

dienstagnachmittags wieder te-
lefonisch erreichbar ist. Die Ver-
waltung bittet die Bevölkerung
um Kenntnisnahme.

„Die Bereitschaft, neue Wege
auszuprobieren, ist ein wichtiger
Bestandteil unserer gemeinsa-
men Verwaltungskultur, auch
wenn ein Ansatz einmal nicht den
gewünschten Erfolg bringt“, so
Bürgermeister Christian Burk-
hart. |vgv

148. Jahrgang -
15. Woche -
10. April 2026

Bürgermeister Christian Burkhart und der stellvertretende
Werkleiter Michael Walther (rechts) gratulieren Markus Doll
(Mitte) zum Jubiläum FOTO: VGV

Das Rathaus der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels FOTO: VGV
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels und der Ortsgemeinden Albersweiler, Annweiler am Trifels, Dernbach, Eußerthal,

Gossersweiler-Stein, Münchweiler am Klingbach, Ramberg, Rinnthal, Silz, Völkersweiler, Waldhambach, Waldrohrbach, Wernersberg

VERBANDS-
GEMEINDE

Bekanntmachung Nr. 20/2026
der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels
6. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Verbands-
gemeinde Annweiler am Trifels (Wahlperiode 2024/2029)
Am Donnerstag, 16.04.2026, um 19:00 Uhr, findet im Sit-
zungssaal des Rathauses der Verbandsgemeinde, Meßplatz
1, 76855 Annweiler am Trifels, die 6. Sitzung des Haupt- und
Finanzausschusses mit folgender Tagesordnung statt:
Tagesordnung:
Öffentlich:
1 Logo Trifelsbad
2 Entscheidung über die Annahme von Spenden
3 Auftragsvergaben
4 Anfragen
5 Informationen
Nicht öffentlich:
6Personalangelegenheiten
7 Anfragen
8Informationen

76855 Annweiler am Trifels, 1. April 2026
Christian Burkhart
Bürgermeister

Annweiler
am Trifels

Beschlusszusammenfassung zur
15. Sitzung des Stadtrates Stadt
Annweiler am Trifels vom 04.03.2026
öffentliche Sitzung
Veröffentlicht werden nachfolgend nur die Tagesordnungs-
punkte, bei denen Beschlüsse gefasst wurden:

1 Verpflichtung eines Ratsmitgliedes
Ralf Schneider ist für Romy Schwarz als Ratsmitglied nachge-
rückt. Herr Schneider wird über seine Rechte und Pflichten als
Ratsmitglied belehrt und per Handschlag verpflich-
tet                                
3 Wahl von Ausschussmitgliedern
Der Stadtrat beschließt die Wahlen unter TOP 3.1 – 3.7 per Ak-
klamation durchzuführen.

3.1 Wahl eines Mitgliedes in den Ausschuss für Kultur
Herr Artur Bretz wird einstimmig als ordentliches Mitglied in
den Ausschuss für Kultur gewählt.

3.2 Wahl eines Mitgliedes in den Haupt- und
Finanzausschuss

Herr Michael Denzer wird einstimmig als ordentliches Mitglied
in den Haupt- und Finanzausschuss gewählt.                                

3.3 Wahl eines Mitgliedes in den Ausschuss für Verkehr
und Mobilität

Herr Peter Grimm wird einstimmig als ordentliches Mitglied in
den Ausschuss für Verkehr und Mobilität gewählt.
Herr Ralf Schneider wird einstimmig als ordentliches Mitglied
in den Ausschuss für Verkehr und Mobilität gewählt.
Herr Marco Erhardt wird einstimmig als stellvertretendes Mit-
glied als Vertreter von Herrn Patrick Michler in den Ausschuss
für Verkehr und Mobilität gewählt.

3.4 Wahl eines stellv. Mitgliedes in den
Rechnungsprüfungsausschuss

Herr Emil Straßner wird einstimmig als stellvertretendes Mit-
glied in den Rechnungsprüfungsausschuss gewählt.
Herr Ralf Schneider wird einstimmig als stellvertretendes Mit-
glied in den Rechnungsprüfungsausschuss gewählt.

3.5 Wahl eines stellv. Mitgliedes in den Werkausschuss
Herr Ralf Schneider wird einstimmig als stellvertretendes Mit-
glied in den Werkausschuss gewählt.

3.6 Wahl eines stellv. Mitgliedes in den Ausschuss für
Stadtentwicklung, Barrierefreiheit und Senioren

Frau Gudrun Straßner als ordentliches Mitglied und Herr Artur
Bretz als stellvertretendes Mitglied werden einstimmig in den
Ausschuss für Stadtentwicklung, Barrierefreiheit und Senio-
ren gewählt.
Herr Ralf Schneider wird einstimmig als stellvertretendes Mit-
glied in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Barrierefreiheit
und Senioren gewählt.

3.7 Wahl eines stellv. Mitgliedes in den Ausschuss für
Tourismus

Herr Artur Bretz wird einstimmig als stellvertretendes Mitglied
in den Ausschuss für Tourismus gewählt.
Herr Ralf Schneider wird einstimmig als stellvertretendes Mit-
glied in den Ausschuss für Tourismus gewählt.

4 Entscheidung über die Annahme von Spenden
gem. § 94 Abs. 3 GemO

Der Stadtrat beschließt einstimmig die folgenden Spenden
anzunehmen:

Zweck Spender Betrag
Heimatpflege Privatperson 100,00 €
Heimatpflege Privatperson 250,00 €

8.2 Beratung und Aufstellungsbeschluss für einen vorha-
benbezogenen Bebauungsplan gemäß § 12 BauGB für
die Flurstücke 1753/10 und 1753/16

Der Stadtrat beschließt einstimmig:
1. Die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans für die Flurstücke 1753/10 und 1753/16 gemäß § 12
BauGB.

11 Beratung und Beschlussfassung über die Festsetzung
der Eintrittsgelder „Museum unterm Trifels“

Der Stadtrat beschließt einstimmig die Eintrittsgelder für Mu-
seum unterm Trifels wie folgt festzusetzen:

Erwachsene 5,00 €
Gruppen ab 10 Personen (ohne Führung) 4,00 € pro Person
Schüler/Studenten/Auszubildende 2,50 €
Kinder unter 7 Jahren Frei
Familienkarte 10,00 €
   

Bekanntmachung Nr. 18/2026
der Stadt Annweiler am Trifels
in der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels
4. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Ann-
weiler am Trifels (Wahlperiode 2024/2029)
Am Mittwoch, 15.04.2026, um 18:30 Uhr, findet im großen
Sitzungssaal des Rathauses der Stadt, Hauptstraße 20,
76855 Annweiler am Trifels, die 4. Sitzung des Haupt- und Fi-
nanzausschusses mit folgender Tagesordnung statt:
Tagesordnung:
Öffentlich:
1 Vorberatung Haushalt 2026

76855 Annweiler am Trifels,   1. April 2026
Carmen Winter
Stadtbürgermeisterin

Eußerthal

Ortsübliche Bekanntmachung
über die öffentliche Bekanntgabe

der Bestimmung und Abmarkung von Flur-
stücksgrenzen in der Gemeinde Eußerthal
In der Gemarkung Eußerthal, Flurstücke Nrn.148/1, 150/6,
150/7, 153/1, 155, 156/3, 156/4, 158/1, 158/2, 160,
162/1, 162/2, 163/1, 165, 167/1, 169/1, 169/2, 171/1,
171/2, 172/1, 174, 175/2, 175/3, 175/4, 175/5, 177/3,
177/4, 177/5, 177/6, 179/6, 179/8, 179/10, 179/11,
179/12, 179/14, 185/1, 187, 190, 193, 199/6, 200/9,
200/10, 200/11, 200/15, 203/5, 204/1, 205/6, 205/8,
207/1, 216/30, 216/32, 216/33, 216/34, 216/47, 216/60,
216/65, 216/66, 216/67, 216/70, 2049/3, 2049/4 und
2050/2 wurden die
Flurstücksgrenzen aus Anlass einer Liegenschaftsvermes-
sung auf Antrag bestimmt und abgemarkt. Über diese Maß-
nahmen wurde am 31.03.2026 eine Grenzniederschrift ange-
fertigt. Gemäß § 17 Abs. 3 Satz 1 des Landesgesetzes über
das amtliche Vermessungswesen (LGVerm) vom 20. Dezem-
ber 2000 (GVBl. S. 572, BS 219-1), in der jeweils geltenden
Fassung, werden den Eigentümerinnen, Eigentümern und Erb-
bauberechtigten der Flurstücke die in der Grenzniederschrift
näher bezeichneten Maßnahmen öffentlich bekannt gegeben.
Der verfügende Teil der Grenzniederschrift hat folgenden
Wortlaut:
„Einzelne Grenzpunkte von bestehenden, bereits festgestell-
ten Flurstücks-
grenzen werden entsprechend dem Ergebnis der Grenzermitt-
lung, wie in der Skizze dargestellt, wiederhergestellt.  Die
Grenzpunkte werden auf der Grundlage der vorstehenden Ent-
scheidung, wie in der Skizze dargestellt, abgemarkt.“ Die
Grenzniederschrift ist in der Zeit vom 10.04.2026 bis
24.04.2026 bei der öffentlichen Vermessungsstelle Dipl.-Ing.
Christian Anefeld, Öffentlich bestellter Vermessungsingeni-
eur, Pestalozzistraße 2, 76829 Landau,ausgelegt und kann
während der Öffnungszeiten (Montag bis Donnerstag von
8.00 bis 17.00 Uhr, Freitag von 8.00 bis 15.00 Uhr) eingese-
hen werden. Die Verwaltungsentscheidung gilt nach § 1 Abs. 1
des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes (LVwVfG) vom 23.
Dezember 1976 (GVBl. S. 308, BS 2010-3) in Verbindung mit §
41 Abs. 4 Satz 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG)
vom 23. Januar 2003 (BGBl. I 2003, 102; FNA 201-6), in den
jeweils geltenden Fassungen, nach Ablauf von zwei Wochen
nach dieser ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt gege-
ben. Nach § 27a Abs. 1 VwVfG kann der Inhalt der öffentlichen
Bekanntgabe und die Grenzniederschrift auch im Internet un-
ter www.anefeld.de/oeffentliche-bekanntgabeneingesehen
werden. Aus Datenschutzgründen ist mit Rücksicht auf die
Verfahrensbeteiligten die Anlage 1 (Liste der Eigentümerin-
nen, Eigentümer und Erbbauberechtigten sowie der sonstigen
Personen und Stellen) der Grenzniederschrift im Internet nicht
beigefügt.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die in der Grenzniederschrift enthaltenen Entscheidun-
gen kann innerhalb eines Monats nach der öffentlichen Be-
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch
kann bei der öffentlichen Vermessungsstelle Dipl.-Ing. Christi-
an Anefeld, Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur, Pes-
talozzistraße 2, 76829 Landau in der Pfalz
1. in elektronischer Form nach § 3a Abs. 2 des Verwaltungsver-

fahrensgesetzes,
2. schriftformersetzend nach § 3a Abs. 3 des Verwaltungsver-

fahrensgesetzes und § 9a Abs. 5 des Onlinezugangsgeset-
zes,

3. schriftlich oder
4. zur Niederschrift
erhoben werden.
Nähere Informationen zur formgebundenen elektronischen
Kommunikation mit dem
Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur Dipl.-Ing. Christi-
an Anefeld finden Sie unter www.anefeld.de/elektronische-
kommunikation.

gez. Dipl.-Ing Christian Anefeld,
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

Seite 2 10. April 2026AMTSBLATT
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Münchweiler
am Klingbach

Bekanntmachung Nr. 02/2026
der Ortsgemeinde Münchweiler am
Klingbach
in der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels
8. Sitzung des Ortsgemeinderates der Ortsgemeinde Münch-
weiler am Klingbach (Wahlperiode 2024/2029)
Am Mittwoch, 15.04.2026, um 19:00 Uhr, findet im Feuer-
wehrhaus, Mühlweg, 76857 Münchweiler am Klingbach, die
8. Sitzung des Ortsgemeinderates mit folgender Tagesord-
nung statt:
Tagesordnung:
Öffentlich:
1 Einwohnerfragestunde
2 Entscheidung über die Annahme von Spenden gem.

§ 94 Abs. 3 GemO
3 Bauangelegenheiten
4 Auftragsvergaben
5 Informationen
Nicht öffentlich:
6 Grundstücksangelegenheiten
7 Anfragen
8 Informationen

76857 Münchweiler am Klingbach, 1. April 2026
Hans-Peter Carius
Ortsbürgermeister

Waldhambach

Bekanntmachung Nr. 09/2026
der Ortsgemeinde Waldhambach
in der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels
3, 4   Feststellung der Jahresabschlüsse 2023 und 2024

sowie Erteilung der Entlastung gemäß § 114 GemO
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Feststellung der
Jahresabschlüsse 2023 und 2024 und erteilt dem Ortsbürger-
meister und den Beigeordneten sowie dem Bürgermeister
und den Beigeordneten der Verbandsgemeinde Annweiler am
Trifels die Entlastung gem. § 114 GemO.
Dieser Beschluss wird hiermit gem. § 114 Abs. 2 Satz 1 GemO
bekannt gemacht.
Es besteht die Möglichkeit der Einsichtnahme der Jahresab-
schlüsse 2023 und 2024 der Ortsgemeinde Waldhambach
gem. § 114 Abs. 2 Satz 2 GemO in der Zeit vom 10.04.2026 bis
einschließlich 04.05.2026, nach vorheriger telefonischer Ter-
minabsprache unter der Telefonnummer 06346/ 301 215, im
Rathaus der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels, Meß-
platz 1, 76855 Annweiler am Trifels.

76857 Waldhambach, 12.03.2026
Patricia Hammer
Erste Beigeordnete

Bekanntmachung Nr. 10/2026
der Ortsgemeinde Waldhambach
in der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels
14. Sitzung des Ortsgemeinderates der Ortsgemeinde Wald-

hambach (Wahlperiode 2024/2029)
Am Dienstag, 14.04.2026, um 19:30 Uhr, findet im Sitzungs-
raum des Feuerwehrhauses, Hauptstraße 17, 76857 Wald-
hambach, die 14. Sitzung des Ortsgemeinderates mit folgen-
der Tagesordnung statt:
Tagesordnung:
Öffentlich:
1 Ernennung der Ortsbürgermeisterin, Vereidigung und

Einführung in das Amt
2 Verpflichtung eines Ratsmitgliedes
3 Wahl der ehrenamtlichen Beigeordneten, Ernennung,

Vereidigung und Einführung in das Amt
3.1 Wahl Erste/r Beigeordnete/r
3.2 Wahl der/des weiteren Beigeordneten
4 Einwohnerfragestunde
5 Entscheidung über die Annahme von Spenden gem. § 94
Abs. 3 GemO
6 Auftragsvergaben
7 Verschiedenes
Nicht öffentlich:
8 Grundstücksangelegenheiten
9 Verschiedenes

76857 Waldhambach,  1. April 2026
Patricia Hammer
Erste Beigeordnete

Wernersberg

Bekanntmachung Nr. 02/2026
der Ortsgemeinde Wernersberg
in der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels
Bebauungsplan „Ortsmitte, Lehmgrubengärten und Kraut-
gärten – 1. Änderung“
Erneute verkürzte Offenlage gemäß § 4a Abs. 3 Baugesetz-
buch (BauGB)
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Wernersberg hat in seiner
Sitzung am 28.01.2026 den Entwurf des Bebauungsplans
„Ortsmitte, Lehmgrubengärten und Krautgärten – 1. Ände-
rung“ nach Durchführung der öffentlichen Auslegung gemäß
§ 3 Abs. 2 BauGB geändert und die erneute öffentliche Ausle-
gung gemäß § 4a Abs. 3 BauGB beschlossen.
Die Änderung betrifft den räumlichen Geltungsbereich des
Bebauungsplans. Dabei wird ein Grundstück aus dem Plange-
biet herausgenommen. Da durch diese Änderung die Grund-
züge der Planung berührt sind, wird der Entwurf des Bebau-
ungsplans erneut öffentlich ausgelegt.
Verkürzte Offenlage
Die erneute Offenlage wird gemäß § 4a Abs. 3 Satz 2 BauGB in
verkürzter Form durchgeführt.
Einsichtnahme
Der Entwurf des Bebauungsplans einschließlich der textli-
chen Festsetzungen und der Begründung liegt in der Zeit
vom 13. April 2026 bis einschließlich 27. April 2026
bei der Verbandsgemeindeverwaltung Annweiler am Trifels,
Meßplatz 1, 76855 Annweiler am Trifels,
Zimmer 137, während der üblichen Dienststunden, öffentlich
aus.
Die Unterlagen sind zusätzlich im Internet abrufbar unter:
https://www.vg-annweiler.de/buergerservice/aus-dem-rat-
haus/offenlage-bauleitplaene/
Stellungnahmen
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen abge-
geben werden. Gemäß § 4a Abs. 3 Satz 2 BauGB wird darauf
hingewiesen, dass Stellungnahmen nur zu den geänderten

oder ergänzten Teilen des Bebauungsplans abgegeben wer-
den können. Stellungnahmen sollen elektronisch übermittelt
werden, können bei Bedarf jedoch auch auf anderem Weg ab-
gegeben werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnah-
men können bei der Beschlussfassung über den Bebauungs-
plan unberücksichtigt bleiben.

Verfahrenshinweise
Das Verfahren wird als beschleunigtes Verfahren gemäß § 13a
BauGB durchgeführt. Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB in Ver-
bindung mit § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB wird von der Durchfüh-
rung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von der Er-
stellung eines Umweltberichts nach § 2a BauGB, von der An-
gabe nach § 3 Abs. 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener
Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfas-
senden Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB abgesehen. Ge-
mäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten Eingriffe, die aufgrund
der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, als vor
der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig.

Geltungsbereich
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans ergibt
sich aus dem beigefügten Lageplan, der Bestandteil dieser
Bekanntmachung ist.

Anlage zur Bekanntmachung der Ortsgemeinde Wernersberg
Betr.: „Ortsmitte, Lehmgrubengärten und Krautgärten“ - 1.
Änderung
- unmaßstäblicher Auszug aus der Flurkarte der Gemeinde
Wernersberg
Darstellung des Geltungsbereiches:

Wernersberg, den 10.04.2026
Dominik Rubiano Soriano
Ortsbürgermeister
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Zuversichtlich in die Zukunft

Waldhambach. Am 20. März
fand im Dorfgemeinschaftshaus
die Generalversammlung des TuS
Waldhambach statt.

Dabei wurden Andreas Kiefer
als erster Vorsitzender, Sarah
Bauer als zweite Vorsitzende,
Patricia Fischer als Kassenwartin
sowie Nicola Foltz als Schriftfüh-
rer in ihren Ämtern bestätigt.

Wilhelm Hammer wurde für
weitere zwei Jahre als Spielleiter
und Bernadette Weschler erneut
als Jugendleiterin gewählt.

Unterstützt wird die Vorstand-
schaft von den Beisitzern Beate
Schlinck, Werner Schlinck, Peter
Fischer und Fabian Fischer.

Andreas Kiefer blickte auf eine
weiterhin erfolgreiche Vereinsar-
beit in den letzten beiden Jahren

TuS Waldhambach bestätigt seine Vorstandschaft

zurück. Eine Herzensangelegen-
heit ist weiterhin die Pflege der
guten Partnerschaft mit dem
Sportverein in Waldhambach im
Elsass.

Auch das gemeinsame Spiel-
fest mit dem NIK e.V. im Sommer
sowie die traditionellen Veran-
staltungen wie Schlachtfeste und
der Vereinsabend sollen künftig
fester Bestandteil im Vereinsle-
bens bleiben.

Sportlich zeigt sich der Verein
ebenfalls sehr erfolgreich: Die
erste Mannschaft der Spielge-
meinschaft mit Völkersweiler
steht aktuell auf dem ersten Platz
der B Klasse, die zweite Mann-
schaft wurde im vergangenen
Jahr Meister der D Klasse.

Auch im Jugendbereich ver-

zeichnet der TuS Waldhambach
eine erfreuliche Entwicklung.

In erfolgreicher Zusammenar-
beit mit Völkersweiler sind Spie-
lerinnen und Spieler in der A , E
und F Jugend sowie bei den Bam-
binis aktiv, wobei letztere auf
Waldhambach gemeldet sind.

Der TuS freut sich über diese
positive Entwicklung und über
weitere interessierte Spielerin-
nen und Spieler.

Der alte und neue erste Vorsit-
zende Andreas Kiefer bedankte
sich bei den zahlreichen Helferin-
nen und Helfern, Sponsoren und
Unterstützern für ihr großes En-
gagement und äußerte die Hoff-
nung, dass diese Unterstützung
auch in der Zukunft bestehen
bleibt. |red

Gottesdienst mit Frühstück
Annweiler. Am Sonntag, 12.
April findet um 10.15 Uhr der
nächste Frühstücksgottesdienst
der Prot. Kirchengemeinde im
Gemeindehaus Kirchgasse 6, in

Annweiler statt. Gemeinsam
werden wird gesungen, gebetet,
und gefrühstückt. Die Teilnehmer
können gerne etwas wir das Buf-
fet mitbringen. |red

Verein für Tourismus und Wein

Albersweiler. Der Verein für
Tourismus und Wein Albersweiler
lädt alle interessierten Menschen
zur einem informations- und Dis-
kussionsabend am 16. April, um
19 Uhr, ins Katholische Pfarrheim
Albersweiler, Kirchstraße 24,
herzlich ein.

Bei dieser Veranstaltung wol-
len die Verantwortlichen den
Zweck und die bisherigen Tätig-
keiten des Vereins in der Ortsge-
meinde Albersweiler kurz vor-
stellen.

Einladung zum Informations- und Diskussionsabend

Aufgabe des Verkehrsvereins
Albersweiler ist es, den örtlichen
Fremdenverkehr zu fördern und
weiter zu entwickeln sowie die
Förderung und Unterstützung
der Maßnahmen zur Dorfver-
schönerung und zur Heimatpfle-
ge.

Nachdem in den vergangenen
Jahren leider keine Aktivitäten
des Vereins mehr stattfanden,
soll dieser jetzt wiederbelebt
werden.

Dazu sind allerdings auch neue

Mitglieder und Mitstreiter erfor-
derlich.

Im zweiten Teil der Veranstal-
tung soll daher über eine mögli-
che Neuausrichtung und Wieder-
belebung des Vereins diskutiert
werden. Denkbar wäre auch eine
Aufnahme einer weiteren Sparte
„Die Kultur“ als Betätigungsfeld
im Verein.

Alle Menschen, die sich für
den Tourismus, den Wein und ggf.
die Kultur interessieren sind
herzlich eingeladen. |red
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Der alte und neue Vorstand FOTO: TUS WALDHAMBACH

Die Caritas Servicegesellschaften gehören zum Caritasverband für die Diözese Speyer e.V. 

Sie erbringen hauswirtschaftliche Dienstleistungen in den Bereichen Verpflegung,  

Reinigung, Wäsche sowie Haustechnik.

Koch (m/w/d) gesucht!

JETZT 

BEWERBEN!

Arbeitsort: 
Arbeitsbeginn: 
Pensum: 

Aufgaben und Anforderungen 
• Mitwirkung bei allen in der Küche anfallenden Tätigkeiten 

• selbstständige Zubereitung der Speisen und deren Ausgabe für 

unsere Gäste 

• Mitwirkung bei Speiseplangestaltung, Bestellung, Warenannahme 

• Einhaltung des vorgegebenen Hygienekonzepts 

• Ausbildung als Koch (m/w/d) oder ähnlichem 

• Dienstleistungsorientierung, Selbständigkeit und Flexibilität 

• EDV Kenntnisse 

Wir bieten 
• eine interessante Tätigkeit in einem Tochterunternehmen des Caritas- 

 verbandes für die Diözese Speyer e.V. mit hoher Eigenverantwortung und 

 Gestaltungsmöglichkeit 

• leistungsorientierte Entlohnung, kein Teildienst, frühzeitige Dienst- und 

 Urlaubsplanung, Berufskleidung 

• Angebote zur Fort- und Weiterbildung 

• betriebliche Altersversorgung, Mitarbeiterrabatte und weitere Benefits 
 

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an  
CSM Caritas Service Management GmbH   

z. Hd.
Bahnhofstraße 66 
67346 Speyer 
oder schicken Sie eine E-Mail: 
Bewerbungen@csm-speyer.de

Katholisches Altenzentrum in Landau

ab sofort

Vollzeit

Herrn Tretter & Herrn Pinto


